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1 Anlass  

Die Gemeinde Hülben plant die Aufstellung des Bebauungsplan „Daimlerstraße Nord“ 

nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Damit sollen Flächen 

für verdichteten Wohnungsbau als auch für ortsansässiges Gewerbe als Gewerbe- 

und Wohnfläche (MI und GEe) bauplanungsrechtlich bereitgestellt werden. Die Bau-

maßnahme entspricht somit dem im Baugesetzbuch (BauGB) definierte Ziel Innen- 

vor Außenentwicklung umzusetzen (§1, Abs. 5 BauGB).  

Im Plangebiet gibt es momentan zwei rechtskräftige Bebauungspläne (Hinter langen 

Eich / Rappenäcker“ und „Eingeschränktes Gewerbegebiet Eichenstraße“ mit zum 

Teil mehreren Änderungsverfahren. Zur städtebaulichen Entwicklung und Normen-

klarheit ist daher die Neufassung eines Bebauungsplans als Verfahren der Innenent-

wicklung gem. §13a BauGB erforderlich. 

 

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem.  

§ 44 BNatSchG wird für die Planung erforderlich. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen.  

Die Aufgabe besteht laut dem Gesetz darin, für das geplante Bauvorhaben zu prüfen, 

ob lokale Populationen streng geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

(FFH-RL) und europäischer Vogelarten erheblich gestört werden (Störungsverbot) 

(§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist 

das Tötungsverbot bei der Planung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): es ist zu 

prüfen, ob sich das Tötungs- oder Verletzungsrisiko „signifikant“ erhöht. Alle geeigne-

ten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind bei Bedarf grundsätzlich zu er-

greifen. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dürfen nur entfernt werden, wenn deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (Schädi-

gungsverbot) Dazu sind vorgezogene Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zulässig. 

Die ausschließlich nach nationalem Recht besonders und streng geschützten Arten 

sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffsregelung zu behandeln. Es gilt 

Satz 5 entsprechend: „Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor“. Diese Arten sind in der Planung z. B. 

durch Vermeidungs-, Minderungs- und (artenschutzrechtliche) Ausgleichsmaßnahmen 

zu berücksichtigen. 
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3 Begriffsbestimmungen 

Die Begrifflichkeiten der rechtlichen Grundlagen werden in den Hinweisen der LANA 

zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes (LANA 

2009) umfassend beschrieben. Wichtige Begriffe, auch zu Vogelarten, werden im Fol-

genden kurz erläutert.  

Planungsrelevanz 

Grundlage für die Untersuchung und die Beurteilung der Artengruppen ist eine Unter-

teilung der zu untersuchenden Arten in Arten mit hervorgehobener artenschutz-

rechtlicher Relevanz und Arten mit allgemeiner Planungsrelevanz in Anlehnung an 

ALBRECHT ET AL. (2013) und LANUV (2021). 

Die Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz bzw. saP-relevante 

Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten, die bei ei-

ner Artenschutzprüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten 

sind (Konfliktprüfung). Das entsprechende Fachkonzept wurde vom Bundesverwal-

tungsgericht gebilligt (vgl. BVerwG-Beschluss vom 08.03.2018, 9 B 25.17). Diese Ar-

ten sind aufgrund ihres besonderen Schutzstatus in der Regel für die Zulassung eines 

Vorhabens von entscheidender Bedeutung. Die naturschutzfachliche Auswahl wird für 

die einzelnen Artengruppen erläutert. 

Für Arten allgemeiner Planungsrelevanz ist, trotz möglicher örtlicher Beeinträchtigun-

gen und Störungen, sichergestellt, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation nicht verschlechtert und die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumli-

chen Zusammenhang erhalten bleibt. Diese Arten sind nur in ausgewählten Fällen, 

wie bei der Berücksichtigung von Tierwanderungen, der Planung von Wiedervernet-

zungsmaßnahmen oder der ergänzenden Bewertung bestimmter Lebensräume, von 

Bedeutung. Gemäß ALBRECHT ET AL. (2013) ist für die Bewertung der ökologischen 

Bedeutung und Empfindlichkeit bestimmter Lebensräume und damit auch die korrekte 

Abarbeitung der Eingriffsregelung in begründeten Einzelfällen die Betrachtung von Ar-

ten allgemeiner Planungsrelevanz erforderlich.  

Lokale Population 

Als lokale Population wird nach § 7 BNatSchG eine „biologisch oder geographisch 

abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art“ abgegrenzt. Bei Arten mit gut abgrenzba-

ren örtlichen Vorkommen sind kleinräumige Landschaftseinheiten von Bedeutung für 

die Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft. Bei Arten mit flächiger Verbrei-

tung oder großen Aktionsräumen können Populationen auf die naturräumliche Land-

schaftseinheit bezogen werden. (LANA 2009). 
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Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 für 

nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 

Tötungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu tö-

ten. Ferner ist es verboten die Entwicklungsformen von Tieren zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch die Planung bzw. das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Art, unter Berücksichtigung der vor-

gesehenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, nicht signifikant erhöht.  

Störungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Ein Verstoß 

gegen das Störungsverbot liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der lokalen Population führt. 

Schädigungsverbot: Es ist verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender 

Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Schutz gilt 

für Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die tatsächlich in dieser Funktion genutzt wer-

den. Er erstreckt sich aber auch auf die Zeiten der Abwesenheit der Tiere (BVerwG, 

Urteil vom 06.11.2013 − 9 A 14/12 Rn. 114). Der Schutz kann daher auch nach Ver-

lassen der Fortpflanzungsstätte weiter bestehen, wenn eine regelmäßige Wiedernut-

zung erfolgt (VGH Kassel, Urteil vom 21.02.2008 – 4 N 869/07). Die unmittelbare bzw. 

dauerhafte Anwesenheit der Bewohner ist nicht ausschlaggebend (vgl. VG Potsdam, 

Urteil vom 18.02.2002, 4 L 648/01, NuR 2002, S. 567). Der Schutz endet erst mit der 

endgültigen Aufgabe der Stätten durch die Tiere (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.01.2009 

- 9 A 39/07 = NVwZ 2010, 44 Rn. 75). Ein Verstoß gegen das Schädigungs- bzw. Zer-

störungsverbot liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von der Planung 

bzw. von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Zugriffsverbote (Pflanzen): Es ist verboten wild lebende Pflanzen oder besonders ge-

schützte Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Hierunter fällt jede Entwer-

tung der Funktionsfähigkeit des Standorts für Existenz und Entwicklung der jeweiligen 

Pflanze. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot (Pflanzen) liegt nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion des von der Planung bzw. von dem Vorhaben betroffenen 

Standorts im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird  

Umsetzung / Verlagerung  

Bei einer Umsetzung / Verlagerung handelt es sich um eine Verbringung von Indivi-

duen in Bereiche im räumlichen Zusammenhang. Eine Rückwanderung nach Ab-

schluss der Maßnahme ist dabei prinzipiell möglich. Fang und Freilassung stehen im 

unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang. Das Umsetzen / Verlagern 

stellt daher kein genehmigungspflichtiges Aussetzen i. S. d. § 40 Abs. 4 BNatSchG 

dar. 
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CEF-Maßnahmen 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion können nach § 44 Abs. 5 

BNatSchG vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Die Maßnahme 

ist wirksam bei: 

 Ansetzen an unmittelbar betroffenem Bestand d. h. die Ausgleichsmaßnahme  

muss in Quantität und Qualität dem entfallenden Bestand entsprechen (z. B. eine 

Hecke ist betroffen, dafür wird im Umfeld eine gleichartige Hecke gepflanzt)  

 Anlage neuer Lebensstätten oder Verbesserung bestehender Lebensstätten 

(Quantität oder Qualität) 

 räumlich-funktionalem Zusammenhang mit betroffenen Lebensstätten 

 Aufweisen aller erforderlichen Funktionen für die betroffene Population zum Ein-

griffszeitpunkt d. h. die Ausgleichsmaßnahme muss vor dem Eingriff durchgeführt 

werden  

 ununterbrochener und dauerhafter Sicherung als artspezifische Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte 

Bei Unsicherheiten kann ein begleitendes Monitoring notwendig werden, um den Er-

folg der CEF-Maßnahme zu gewährleisten. (LANA 2009) 

Vogelarten 

Grundsätzlich sind alle wildlebenden Vogelarten europarechtlich durch Artikel 1 der 

EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Darunter fallen auch häufige, weit verbreitete und 

störungsunempfindliche Arten (die einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen) wie 

beispielsweise Amsel, Kohl- und Blaumeise und Buchfink. Für diese Arten ist (ggf. un-

ter Berücksichtigung von entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen), trotz möglicher 

örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen, sichergestellt, dass sich der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population nicht verschlechtert und die ökologische Funktion der 

Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang aus folgenden Gründen entsprechend 

LfU 2020 erhalten bleibt: 

Lebensstättenschutz (§ 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) 

Für diese Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die ökologische 

Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Kollisionsrisiko (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG) 

Diese Arten zeigen in diesem Zusammenhang entweder keine gefährdungsgeneigten 

Verhaltensweisen (z. B. hohe Flughöhe, Meidung des Verkehrsraums) oder es han-

delt sich um Arten, für die denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Vergleich  

zur allgemeinen Mortalität im Naturraum nicht signifikant erhöht werden. Die Art weist 

eine Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuenver-

luste mit geringem Risiko abzupuffern. Das bedeutet die Zahl der Opfer liegt im Rah-

men der (im Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität.  
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Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  

Für diese Arten kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Daher erfolgt eine Abschichtung in Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher 

Relevanz bzw. saP-relevante Arten und in andere Vogelarten („Allerweltsarten“) (LfU 

2020). Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz bzw. saP-

relevante Arten sind den folgenden Schutzkategorien zugeordnet:  

 Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 Streng geschützt nach BArtSchV 

 Streng geschützt nach BNatSchG 

 Arten des Zielartenkonzepts (ZAK) 

 Koloniebrüter 

 Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 EU-Vogelschutzrichtlinie 

 Rote Liste, landesweit oder bundesweit 

 Vorwarnliste, landesweit oder bundesweit 

Für diese Arten werden, bei Konflikten mit der Planung, neben Vermeidungsmaß-

nahmen meist auch CEF-Maßnahmen erforderlich. Diese Arten werden im Rahmen 

einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vertiefend untersucht. 
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Rote Liste 

Die Rote Liste verwendet verschiedene Kategorien zur Einstufung des Gefährdungs-

zustandes einer Art. Folgende Definitionen sind LUDWIG ET AL. (2006) entnommen. 

Tabelle 3.1: Gefährdungskategorien der Roten Liste 

Kategorie  Definition 

0 (erloschen oder verschollen) Arten, die im Bezugsraum verschwunden sind oder von 

denen keine wild lebenden Populationen mehr bekannt sind. 

Die Populationen sind entweder: 

 nachweisbar ausgestorben, in aller Regel ausgerottet 
(und die bisherigen Habitate bzw. Standorte sind so 
stark verändert, dass mit einem Wiederfund nicht mehr 
zu rechnen ist) oder 

 verschollen d. h. aufgrund vergeblicher Nachsuche über 
einen längeren Zeitraum besteht der begründete Ver-
dacht, dass ihre Populationen erloschen sind. 

1 (vom Erlöschen bedroht) Arten, die so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in ab-

sehbarer Zeit aussterben, wenn die Gefährdungsursachen 

fortbestehen. Ein Überleben im Bezugsraum kann nur durch 

sofortige Beseitigung der Ursachen oder wirksame Schutz- 

und Hilfsmaßnahmen für die Restbestände dieser Arten 

gesichert werden. 

2 (stark gefährdet) Arten, die erheblich zurückgegangen oder durch laufende 

bzw. absehbare menschliche Einwirkungen erheblich be-

droht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abge-

wendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „vom Erlö-

schen bedroht“ auf. 

3 (gefährdet) Arten, die merklich zurückgegangen oder durch laufende 

bzw. absehbare menschliche Einwirkungen bedroht sind. 

Wird die aktuelle Gefährdung der Arten nicht abgewendet, 

rücken sie voraussichtlich in die Kategorie „stark gefährdet“ 

auf. 

R (Art mit geografischer  

Restriktion) 

Extrem seltene bzw. sehr lokal vorkommende Arten, deren 

Bestände in der Summe weder lang- noch kurzfristig abge-

nommen haben und die auch nicht aktuell bedroht, aber 

gegenüber unvorhersehbaren Gefährdungen besonders 

anfällig sind. 

i (gefährdete, wandernde  

Tierart) 

Im Bezugsraum bzw. in ihren Reproduktionsgebieten ge-

fährdete Arten, 

 die sich im Bezugsraum nicht regelmäßig vermehren, 

 aber während bestimmter Entwicklungs- oder Wander-
phasen regelmäßig dort auftreten. 

Es handelt sich hier um gefährdete Durchzügler, Überwinte-

rer, Übersommerer oder wandernde Tierarten. Sie verbrin-

gen einen Teil ihres Individuallebens im Bezugsraum und 

brauchen ihn deshalb für ihr Überleben. 

Für Vermehrungsgäste (Arten, deren Reproduktionsgebiete 

normalerweise außerhalb des Bezugsraumes liegen, die 

sich hier aber ausnahmsweise oder sporadisch vermehren) 

hat der Bezugsraum dagegen wenig oder kaum Bedeutung 

für das Überleben ihrer Art (ähnlich adventiv auftretende 

Pflanzenarten). Deshalb werden sie im Unterschied zu wan-

dernden Arten nicht in der Roten Liste aufgeführt. 
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Kategorie  Definition 

G (Gefährdung anzunehmen 

aber Status unbekannt) 

Arten, deren taxonomischer Status allgemein akzeptiert ist 

und für die einzelne Untersuchungen eine Gefährdung ver-

muten lassen, bei denen die vorliegenden Informationen 

aber für eine Einstufung in die Gefährdungskategorien 1 bis 

3 nicht ausreichen. 

V (Vorwarnliste) Arten, die merklich zurückgegangen, aber aktuell noch nicht 

gefährdet sind. Bei Fortbestehen von bestandsreduzieren-

den Einwirkungen ist in naher Zukunft eine Einstufung in die 

Kategorie „gefährdet“ wahrscheinlich. 

D (Daten unzureichend bzw. 

defizitär) 

Arten, deren Verbreitung, Biologie und Gefährdung für eine 

Einstufung in die anderen Kategorien nicht ausreichend 

bekannt sind, weil sie: 

 bisher oft übersehen bzw. im Gelände nicht unterschie-
den wurden oder 

 erst in jüngster Zeit taxonomisch untersucht wurden (es 
liegen noch zu wenige Angaben über Verbreitung, Bio-
logie und Gefährdung vor) oder 

 taxonomisch kritisch sind (die taxonomische Abgren-
zung der Art ist ungeklärt). 

* (ungefährdet) Arten werden als derzeit nicht gefährdet angesehen, wenn 

ihre Bestände zugenommen haben, stabil sind oder (gemes-

sen am Gesamtbestand) so wenig zurückgegangen sind, 

dass sie nicht mindestens in Kategorie V eingestuft werden 

müssen. 
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4 Ablauf der artenschutzrechtlichen Prüfung 

1. Schritt 

Bei der Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpo-

tenzialanalyse werden für das Plangebiet u. a. anhand der vorhandenen Biotopstruk-

turen abgeprüft, ob Hinweise auf das Vorkommen von Anhang IV-Tier- und Pflanzen-

arten der FFH-RL und europäischen Vogelarten im Planungsgebiet und der unmittel-

baren Umgebung vorliegen (Abschichtung).  

2. Schritt (bei Bedarf) 

Ergibt die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse Hinwei-

se auf mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes von streng 

geschützten Populationen der Anhang IV-Arten oder/und europäischer Vogelarten, 

sind diese Artengruppen oder Arten in einer sogenannten speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP) vertieft zu untersuchen. 

Bei häufigen Vogelarten (z. B. Kohlmeise, Hausrotschwanz, Kleiber und andere Arten 

der Kulturlandschaft und Siedlungsrandbereiche) liegt im Regelfall keine erhebliche 

Störung/Beeinträchtigung der lokalen Population vor. Generell sind Nahrungs- und 

Jagdbereiche nur zu betrachten, wenn durch die Beseitigung dieses Lebensraumes 

die Population wesentlich beeinträchtigt wird. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Im Juli 2023 wurde eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Die Ergebnisse münden in 

dieser artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse (PUSTAL 

2023). 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse kam zum Er-

gebnis, dass Vorkommen von streng geschützten Arten nicht ausgeschlossen werden 

können (vgl. Kap. 7).  

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit weiteren Erhebungen und Unter-

suchungen für die Artengruppen Reptilien wird erforderlich (vgl. Kap. 10).  
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5 Plangebiet und örtliche Situation 

Das Plangebiet im Umfang von 1,2 ha befindet sich am Grenzbereich zwischen Alb-

hochfläche und dem bewaldeten Abltrauf nördlich von Bad Urach und liegt am südöst-

lichen Ortsrand der Gemeinde Hülben, auf einer Höhe von ca. 710 m ü. NN. Nördlich 

unmittelbar angrenzend verläuft die Landstraße 250 („An der Steige“), mit dahinter 

liegender Wohnbebauung. Im Westen grenzen landwirtschaftliche Flächen an und im 

Norden und Osten liegen Pferdehöfe. Das Plangebiet wird über den Heerweg, wel-

cher direkt an die Neuffener Straße anschließt, erschlossen. Direkt hinter den westli-

chen Gewerbeflächen befinden sich strukturiertes Offenland und der Steinbruch 

Hülben. 

Im nordöstlichen Bereich der direkten Fläche (geplantes Mischgebiet) befinden sich 

Bestandsgebäude (zum Teil neue Bebauung) mit Gärten, drei Garagen und ein ehe-

maliges Gewächshaus. Im südlichen Bereich (geplantes GEe) befindet sich eine lü-

ckige Wiese und Weide mit einzelnen Gehölzen. 

Abbildung 5.1: Luftbild mit relevanten Strukturen 

 

Quelle: LUBW (2023), Vorhabengebiet rot umrandet, unmaßstäbliche Darstellung 

Abbildung 5.2: Fotos aus dem Plangebiet 

  

Überblick über Plangebiet, Blick von Wiesen-

fläche in Richtung Norden 

 

Nördlicher Bereich mit Bestandsgebäuden  

 

Fotos: Breitenberger 2023 

N
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6 Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile 

Das Plangebiet selbst befindet sich vollständig innerhalb des Biosphärengebiets 

„Schwäbische Alb“ (Entwicklungszone) sowie innerhalb des Wasserschutzgebiets 

„Mittleres Ermstal“ (Im Verfahren). Weitere Schutzgebiete sind nicht vorhanden 

(LUBW 2023). 

Östlich des Plangebiets befindet sich ein Naturdenkmal (Kastanie) und westlich ein 

geschützter Heckenbereich (Zwei Feldhecken auf Steinriegeln im Gew. Hinter Lan-

geneich Hof). Die Feldhecke ist ebenfalls Kernfläche des Fachplans landesweiter Bio-

topverbund. Eine Beeinträchtigung der benachbarten Schutzgebiete ist nicht gegeben.  

Tabelle 6.1: Schutzgebiete 

Schutzgebiet 
Vorkommen im  
Geltungsbereich  

Vorkommen außerhalb 
Geltungsbereich  

Biotopverbund 

§ 21 BNatSchG 

 Kernfläche trockene  

Standorte 

Biosphärengebiet 

§ 25 BNatSchG 

Schwäbische Alb (1)  

Entwicklungszone 

 

Schwäbische Alb (1)  

Entwicklungszone 

 

Naturdenkmale 

§ 28 BNatSchG 

 Kastanie (84150390008) 

Gesetzlich geschützte Biotope  

§ 30 BNatSchG und § 30 a 
LWaldG 

 Zwei Feldhecken auf  

Steinriegeln im Gew. Hinter 

Langeneich Hof 

(174224151120 

 

Wasserschutzgebiet 

§ 51 Wasserhaushaltsgesetz 

Wasserschutzgebiet „Mittleres 

Ermstal“, Zone III 

Status: Im Verfahren 

Wasserschutzgebiet „Mittle-

res Ermstal“ 

Status: Im Verfahren 
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Abbildung 6.1: Luftbild mit Schutzgebieten 

   

Quelle: LUBW (2023), Geltungsbereich rot umrandet, unmaßstäbliche Darstellung 

  

N
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7 Konfliktanalyse 

7.1 Kurzbeschreibung der Planung 

Das Plangebiet umfasst ca. 1,2 ha. Geplant ist die Entwicklung eines eingeschränkten 

Gewerbegebiets (GEe) eines Mischgebiets (MI) sowie einer Eingrünung des GEe ent-

lang der östlichen Grenze. 

Das Ziel ist es, ein möglichst vielfältiges Angebot an Baugrundstücken für Gewerbe-

treibende oder Wohngebäude anbieten zu können und gleichzeitig die bestehenden 

Nutzungen im nördlichen Bereich zu erhalten. Auf den Gewerbeflächen sind nur Ge-

werbebetriebe mit eingeschränktem Störgrad vorgesehen, da diese das Wohnen nicht 

wesentlich stören (§ 6 BauNVO). Die Flächen im Nordosten des Gebiets bieten sich 

für Wohnen und Gewerbe (Mischnutzung) an und ermöglichen so einen sanften 

Übergang von der bereits bestehenden Wohnnutzung nördlich davon. Zur Begrünung 

sind verschiedene Pflanzgebote geplant. Flachdächer mit einer Neigung bis zu 5° sind 

zu begrünen und es sind Einzelbäume je 500 m² Grundstücksfläche und je 6 nicht 

überdachter Stellplätze zu pflanzen. 
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Abbildung 7.1: Planteil Bebauungsplan  

   
Quelle: Citiplan (2023),Die unmaßstäbliche Abbildung dient hier als Orientierung. Genaue Auskunft gibt der 
B-Plan M 1 : 500.  



Gemeinde Hülben: Bebauungsplan „Daimlerstraße Nord“,  
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse S. 16 

Datum: 11.07.2023 / ergänzt am 19.07.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

7.2 Planungsbedingte Wirkfaktoren 

Zu betrachten sind baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. 

Darauf wird bei Bedarf in Tabelle 8.1 eingegangen.  

Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Lärmimmissionen und optische Störungen durch Baustellenbetrieb und -verkehr 

 Entfernung und Rodung von Gehölzen  

 Entfernung und Abriss von Gebäuden (Garagen und Gewächshaus) 

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Permanente Flächeninanspruchnahme und -versiegelung und damit Lebensraum-

veränderungen (Inanspruchnahme von Vegetationsflächen)  

 Möglicherweise infolge von Gartennutzung eine Zunahme an (Gehölz-)Strukturen 

und Nutzungsvielfalt (Hecken, Beete, Sträucher) 

Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Nächtliche Beleuchtung, mit Wirkung insbesondere auf nachtaktive Insekten  

 Derzeit keine relevante Zunahme von weiteren akustischen oder optischen Stö-

rungen absehbar, da das Plangebiet bereits von Straßen und Wohnbebauung um-

geben ist. 

 

  



Gemeinde Hülben: Bebauungsplan „Daimlerstraße Nord“,  
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse S. 17 

Datum: 11.07.2023 / ergänzt am 19.07.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

8 Durchführung der artenschutzrechtlichen  
Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse 

8.1 Methodik und Begehungsprotokoll 

Das Plangebiet wurde am 07.07.2023 durch Dipl.-Biol. Michael Breitenberger began-

gen. Ziel war die Aufnahme relevanter Habitatstrukturen zur Abschätzung des poten-

ziellen Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten. Das Gebiet wurde hierbei 

auf Hinweise von Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten untersucht. Zu-

sätzlich erfolgt eine genaue Abgrenzung des potenziellen Reptilienlebensraumes am 

19.07.2023 durch M.Sc.-Biol. Moritz Boley. 

Es erfolgte eine Fledermausquartierskontrolle der Garagen und des Gewächshauses. 

Dabei wurde das Gebäude auf mögliche Ausflugsöffnungen und indirekte Nachweise 

in Anlehnung an die Methodenstandards zur Erfassung von Fledermausquartieren 

(LBM RP 2011 UND ZAHN 2006) untersucht. Als indirekte Nachweise eines Fleder-

mausquartieres werden Kot, verfärbte Hangstellen, Fraßplätze (Insektenreste) sowie 

Fledermausüberreste gewertet. Auch wurden alle Bestandsgebäude auf Neststruktu-

ren von Brutvögeln untersucht.  

Für Arten mit Habitatpotential, für die keine weiteren Untersuchungen aber Maßnah-

men notwendig werden, werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den definiert (vgl. Kap. 8.3). 

Tabelle 8.1: Begehungsprotokoll artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 

Datum 07.07.2023  Uhrzeit 12:30  – 14:30 Uhr 

Wetter wolkenlos, 25 °C, Wind 0 – 1 

Zweck Untersuchung auf Vorkommen bzw. Hinweise und Habitate artenschutzrechtlich 

relevanter Pflanzen, Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel sowie Säugetiere 

 

Datum 19.07.2023  Uhrzeit 9:00  – 10:00 Uhr 

Wetter wolkenlos, 25 °C, Wind 1 

Zweck Untersuchung auf Habitate Reptilien 

 

8.2 Habitatanalyse und Habitateignung 

Habitatanalyse 

Das Plangebiet lässt sich in drei Habitatbereiche gliedern. Es handelt sich um die 

Wohnbebauung im Norden, eine Brachefläche sowie Wiesen und Weiden. 

Die Bestandsgebäude sind von Zierhecken und Wiesenflächen umgeben. Bei den 

Gebäuden handelt es sich um vollständig geschlossene Garagen, eine offene Gara-

ge, ein vollständig geschlossenes Glasgewächshaus sowie um ein bewohntes Wohn-

gebäude mit Gewerbenutzung (Friseur) und eine neues Mehrfamilienhaus. Dies ist im 

Luftbild noch nicht abgebildet (vgl. Abb. 8.1). Zwischen den einzelnen Flächen etab-

liert sich Ruderalvegetation. Es finden sich kleinteilig Grüngutablagerungen sowie 

Erdhaufen als Strukturelemente. 
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Südwestlich an die Bestandsgebäude anschließend befindet sich eine geschotterte 

Brachfläche. Hier hat sich großflächig eine lückige Ruderalflur gebildet. Abgegrenzt 

wird dieser Bereich durch zahlreiche Ablagerungen. Dazu zählen Erd- und Kieshau-

fen, Steinablagerungen und Schnittgut. Zum Teil hat sich junger Gehölzaufwuchs in 

diesen Randbereichen gebildet. 

Die Wiesen- und Weidefläche sind als weitestgehend homogene Fettwiese und Fett-

weide ausgeprägt. An Strukturen gibt es einzelne junge Gehölzflächen (Gebüsche) 

sowie einen Unterstand für Weidetiere. Entlang der Daimlerstraße befinden sich noch 

geschotterte und gepflegte Parkierungsflächen. 

Abbildung 8.1: Luftbild Habitatstrukturen 

   

Quelle: LUBW (2023); STEIG&PARTNER (2020), Geltungsbereich rot umrandet, unmaßstäbliche 
Darstellung 

  

N
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Abbildung 8.2: Fotos der Habitatbereiche 

  

Detailaufnahme Ruderalbereich mit aufkom-

mendem Gehölz 

 

Offene Garage 

 

Fotos: Breitenberger 2023 

Abbildung 8.3: Fotos Reptilienlebensräume 

  

Detailaufnahme gut geeignete  

Böschungsbereiche 

 

Detailaufnahme bedingt geeignete  

Böschungsbereiche an Erdablagerung 

 

  

Detailaufnahme gut geeignete  

Ablagerungsbereiche 

 

Detailaufnahme gut geeignete  

Ablagerungsbereiche 

 

Fotos: Büro Pustal 2023 
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Habitateignung 

Farn- und Blütenpflanzen 

Geeignete Lebensräume (Magerrasen oder Ackerfläche) für planungsrelevante Pflan-

zenarten sind nicht vorhanden. 

Ein Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten wird ausgeschlossen, es werden 

keine weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Insekten 

Das Plangebiet, insbesondere die Wiesen- und Weidenflächen sowie die Ruderalflur 

im blühenden Zustand, besitzt eine gute Eignung für häufige Insektenarten oder als 

Nahrungshabitat für verschiedene Insektenarten und führt zu einer größeren Insek-

tenbiomasse im Vergleich zu einem reinen Zierrasen. Raupenfutterpflanzen für pla-

nungsrelevante und vorkommenden Schmetterlingsarten oder Totholzbereiche für 

planungsrelevante Käferarten sowie Gewässer für Libellen konnten nicht festgestellt 

werden.  

Ein Vorkommen planungsrelevanter Insektenarten wird ausgeschlossen, es werden 

keine weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Amphibien 

Die betroffenen Bereiche bieten keine Laichgewässer für Amphibienarten. Auch ist in 

den betreffenden Bereichen mit keiner Wanderroute mit Bedeutung für die lokale Po-

pulation zu rechnen. 

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Amphibien oder Amphibienwanderrouten mit 

Bedeutung für die lokale Population wird ausgeschlossen werden, es werden keine 

weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Reptilien 

Die Ruderalbereiche mit einer heterogenen Ausstattung aus lückig bis dichtem Be-

wuchs und mit verschiedensten Ablagerungen bieten essentielle Habitatelemente des 

Jahreszyklus von Reptilien. Potenziell vorkommend im TK-25 Quadranten nach Lan-

desweiter Artenkartierung (LUBW 2023) ist die streng geschützte Zauneidechse (La-

certa agilis). Flusstäler mit Kiesablagerungen zählen zu ihrem Primärlebensraum. 

Durch die Ortsrandlage sowie die in der Umgebung vorhandenen potenziellen Le-

bensraumflächen (Steinbruch und Feldhecken) kann, trotz der Barriere Wirkung der 

Straßen, ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. Auch für die ebenfalls vor-

kommende (Verbreitungskarte) Schlingnatter (Coronella austriaca) besteht Potenzial. 

Primärhabitate der Schlingnatter sind Felsabbruchkanten und Geröllhalden.  

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Reptilien wird nicht ausgeschlossen, es wer-

den weitere Untersuchungen notwendig. In diesem Planungsstadium werden im 

Rahmen einer „worst case“ Betrachtung Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstat-

beständen gem. § 44 BNatSchG definiert (vgl. Kapitel 8.3). 
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Vögel 

Das Plangebiet weist grundsätzlich Habitatpotenzial für anspruchslose und weit ver-

breitete Hecken- und Gebüschbrüter (Mönchsgrasmücke und Amsel) auf. Es konnten 

keine Neststrukturen oder weitere indirekte Nachweise auf eine Nutzung der Gebäude 

als Fortpflanzungsstätte festgestellt werden. Als Zufallsbeobachtung konnten ein 

Hausrotschwanz und eine Rauchschwalbe jagend festgestellt werden. Beide brüten 

vermutlich in der Umgebung, wobei das Plangebiet selbst nicht für die Rauchschwal-

be als Brutplatz (keine Stallanlagen) geeignet ist. 

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Vogelarten wird ausgeschlossen, es werden 

keine weiteren Untersuchungen und aber Maßnahmen notwendig (vgl. Kap. 8.3). 

Fledermäuse 

Weder in den Garagen noch im Gewächshaus oder sonstigen zugänglichen Berei-

chen wurden Spuren auf eine Nutzung als Wochenstuben-Quartier oder indirekte 

Nachweise auf eine sonstige Quartiersnutzung vorgefunden. Die Garagen und das 

Gewächshaus sind auch vollkommen ungeeignet als Quartier. Das Wohngebäude 

wurde hierbei nicht untersucht. Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ist kein 

Abbruch dieses Gebäudes absehbar, die Planung sieht eine Integration der beste-

henden Nutzung vor (MI). Das Plangebiet besitzt grundsätzlich ein Potenzial als 

Jagdgebiet. Aufgrund der Maßnahmen zur Begrünung und der Umgebung ist aber 

kein vollständiger Verlust des Jagdgebiets gegeben. Es handelt sich aufgrund der 

Größe vermutlich um kein essenzielles Jagdhabitat. Leitstrukturen sind nicht gegeben. 

Ein Vorkommen von Fledermausarten wird nicht ausgeschlossen, es werden aber 

keine weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. Kommt es zum 

Abbruch vom Wohngebäude ist dieses vorab auf Fledermausquartiere zu kontrollieren 

(vgl. Kap. 9 Hinweise). 

Weitere Artengruppen  

Sonstige Artnachweise relevanter Arten (gem. § 44 (5) BNatSchG) sind aufgrund der 

Nutzung und Strukturen innerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten.  
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8.3 Konfliktprüfung 

Nachfolgend werden die Arten mit Habitatpotenzial, für die keine weiteren Untersu-

chungen durchgeführt werden, auf artenschutzrechtliche Konflikte mit der Planung 

abgeprüft (Konfliktprüfung). Dabei werden Maßnahmen benannt, um das Eintreten 

von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ausschließen zu können (vgl. Kap. 2 

und 3).  

 

8.3.1 Reptilien 

Da das Plangebiet Habitatpotenziale für Zauneidechsen (Lacerta agilis) aufweist wer-

den Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG er-

forderlich und hiermit definiert. Die Sukzessionsflächen mit Erd- und Schotterhaufen 

und angrenzende Ruderalflächen sind grundsätzlich als Lebensraum für Reptilien ge-

eignet. Es finden sich essentielle Habitatelemente des Jahreszyklus der Art und ge-

nug Raum für mehrere Individuen. Unter diese Habitatelemente fallen insbesondere 

die Erd- und Schotterhaufen mit Sukzession (grabbares Substrat), Totholzhaufen und 

Saumbereiche. Diese sind als Fortpflanzungsstätte sowie Ruhe- und Winterquartier 

einzustufen. Zauneidechsen überwintern in Fels- oder Bodenspalten, vermoderten 

Baumstubben, Erdbauen anderer Arten oder selbst gegrabenen Röhren im frostfreien, 

gut durchlüfteten Boden (LFU 2020B). 

In diesem Planungsstand werden Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen im Sinne 

einer „worst case“ Betrachtung zur Sicherung der ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang für Reptilien notwendig.  

Im Rahmen der Baufeldräumung können ohne entsprechende Vermeidungsmaßnah-

men Zauneidechsen getötet werden. Diese flüchten vor Baufahrzeugen in Spalten-

räume und könnten Opfer der Bautätigkeit werden. Während der Baufeldräumung 

können zusätzlich vorübergehend neue Bereiche mit Habitatpotenzial für Zauneidech-

sen geschaffen werden. Dadurch kann es zu einer zusätzlichen Einwanderung von 

Tieren während der Bauphase kommen. Im Bauverlauf kann es somit zur Verletzung 

oder Tötung von Individuen und damit dem Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 

§ 44 Abs. 1. Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) kommen. Entsprechende Vermei-

dungsmaßnahmen werden notwendig. 

Das Eintreten einer erheblichen Störung der lokalen Population der Zauneidechse, 

durch die geplante Bebauung ist nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass im 

Plangebiet nur ein Teil der lokalen Population anzutreffen ist. Der Großteil befindet 

sich wahrscheinlich im Bereich des Steinbruchs. Dadurch kommt es nicht zum Eintre-

ten des Verbotstatbestands gem. § 44 Abs. 1. Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot). 
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Die potenziellen Lebensräume der Zauneidechse können zum Großteil nicht erhalten 

werden, eine Schädigung der Zauneidechsen im Plangebiet im Sinne des Schädi-

gungsverbots gem. § 44 Abs. 1. Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot) tritt ein. Insge-

samt befinden sich maximal 1.380 m² Zauneidechsenlebensraum innerhalb des Gel-

tungsbereiches. Davon sind 960 m² sehr gut als Lebensraum geeignet. Dieser bietet 

eine ausgewogene Mischung aus lückiger bis dichter Vegetation in Zusammenhang 

mit gut besonnten Versteckmöglichkeiten (Totholz und Steine) und grabbaren Sub-

strat (Erdablagerungen). 420 m² sind bedingt geeignet. Diese Bereiche sind dichter 

Bewachsen (Brennnessel und Acker-Kratzdistel) und stellen nur wenige Versteckmög-

lichkeiten zur Verfügung.  

Damit sind im Rahmen dieser „worst case“ Betrachtung maximal 1.380 m² Zau-

neidechsenlebensraum als CEF-Maßnahme herzustellen. Im Rahmen der speziellen 

Untersuchung der Zauneidechse (vgl. Kap. 10) kann sich der Umfang der Maßnahme 

verringern. 310 m² der bedingt geeigneten Bereiche befinden sich im Bereich des 

Pflanzgebots und werden aufgewertet. 

Abbildung 8.4: Potenzieller Zauneidechsen Lebensraum   

  
Quelle: LUBW (2023), Potenzieller Zauneidechsenlebensraum gelb hinterlegt, bedingt geeigneter 
Lebensraum rosa hinterlegt, unmaßstäbliche Darstellung 

  

N
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Vermeidungsmaßnahmen (Tötungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Reptilienschutz: Als Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem.  

§ 44 BNatSchG wird eine fachgerechte Vergrämung der Tiere (mittels Abdecken mit 

Folie oder Schlingenfang) aus den Lebensräumen im Baufeld in die vorab hergestell-

ten Ersatzlebensräume erforderlich (Vergrämungszeitraum April – Anfang Mai oder 

Mitte August – Mitte September). Anschließend wird eine Einwanderung in das Bau-

feld durch einen Reptilienschutzzaun verhindert. Die fachgerechte Umsetzung der 

Vermeidungsmaßnahme ist unter Einbezug von Fachpersonal zu dokumentieren und 

nachzuweisen. Die Maßnahme wird erst im Rahmen einer Bebauung eines Zau-

neidechsenlebensraums notwendig. 

CEF-Maßnahme (Schädigungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG): 

Reptilienlebensraum: Als CEF-Maßnahme muss vor der Vergrämung ein Ersatzle-

bensraum innerhalb des Geltungsbereiches entsprechend Maßnamenkonzept herge-

stellt werden. Die Funktionsfähigkeit ist im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung 

nachzuweisen. Die Umsetzung der CEF-Maßnahme wird abhängig von einer vertie-

fende Reptilienuntersuchung durchgeführt, durch die hier beschriebene „worst case“ 

Betrachtung ist eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans gewährleistet. 

Fazit: 

Durch die Aufstellung eines Reptilienschutzzauns und eine fachgerechte Vergrämung 

wird eine Tötung von Individuen vermieden. Durch die konsequente Umsetzung von 

CEF-Maßnahmen bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 

gem. § 44 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. 
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CEF-Maßnahmenkonzept Zauneidechse 

Im Folgenden werden anhand verschiedener Prüfschritte die Anforderungen an die 

CEF-Maßnahmenflächen (Qualität und Quantität) und Maßnahmen für die Zau-

neidechse definiert sowie Anforderungen an den Standort benannt. Durch eine recht-

liche Sicherung ist die Dauerhaftigkeit der Maßnahme zu gewährleisten. In diesem 

Planungsstadium erfolgt eine „worst case“ Betrachtung der hier dargelegten Maß-

nahmen. Die CEF-Maßnahmen sind jeweils zeitlich vorgelagert zur jeweiligen Bebau-

ung umzusetzen. Die hier verorteten Flächen werden somit vorgehalten, um im Falle 

einer Zerstörung von Zauneidechsenlebensräumen durch Bebauung, die Vollziehbar-

keit des Bebauungsplanes zu gewährleisten.  

Ziel einer CEF-Maßnahme ist die Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-

on nach § 44 Abs. 5 BNatSchG (vgl. Kap. 3). Die Prüfschritte und Beschreibungen er-

folgen in Anlehnung an den Leitfaden „CEF-Maßnahme – Hinweise zur Konzeption 

von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) in Rheinland-Pfalz“ (LBM 2020). 

Habitatanforderungen Zauneidechse 

Die Zauneidechse ist ein Kulturfolger und besiedelt durch Mahd oder extensive Be-

weidung entstandene Mager-, Trocken- und Halbtrockenrasen. Zudem ist sie an Weg- 

und Waldrändern, Bahntrassen, Steinbrüchen und Rebgebieten zu finden. Für die 

Zauneidechse relevant sind verschiedene trockenwarme, gut besonnte und struktur-

reiche Habitatelemente mit ausgeprägter Vegetationsschicht und sich schnell erwär-

menden Substraten.  

Allgemeine Maßnahmenbeschreibung 

Durch Beseitigung von Trockenmauern oder die Beeinträchtigung sonnenexponierter 

Freiflächen durch zunehmende Beschattung als Folge der Nutzungsaufgabe ist die 

Zauneidechse gefährdet. Die entscheidende Schutzmaßnahme ist die Schaffung bzw. 

Förderung von sonnenexponierten Rohbodenstellen (Eiablage), Versteckmöglichkei-

ten und sonnenexponierten Steinen und Holzstrukturen (Wärmeregulation). 

Anforderungen an den Maßnahmenstandort 

Um einen Erfolg der Maßnahme zu gewährleisten sind verschiedene Kriterien an den 

Maßnahmenstandort zu stellen: 

 Maximale Distanz von 500 m, um den räumlichen Zusammenhang zu gewähr-

leisten. 

 Ausreichende Entfernung (vorzugsweise > 100 m) zu potenziellen Stör- und 

Gefahrenquellen (stark frequentierten Wegen und Straßen). 

 Die Maßnahme muss die Beeinträchtigung im Verhältnis 1 : 1 ausgleichen 

(Größe und Qualität). Je nach Qualität vergrößert oder verringert sich der Flä-

chenbedarf 

 Aufwertungsfähig  
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Maßnahmenstandort 

Ein Suchlauf zwischen den Planungsbeteiligten ergab als geeigneten Standort die 

homogenen Wiesenflächen im Plangebiet. Diese sind im Bestand nicht als Lebens-

raum geeignet. Ein Teilbereich ist bedingt geeignet und kann aufgewertet werden. 

Dieser Bereich wird als Pflanzgebot (Pfg 1) rechtlich gesichert. 

Fazit 

Die vorgesehenen Standorte erfüllen die formalen Kriterien. Sie befinden sich inner-

halb der natürlichen Wanderdistanz der Zauneidechse und sind aufwertungsfähig.  

Abbildung 8.5: Übersicht CEF-Maßnahmenstandorte 

  

Quelle: LUBW (2023), CEF-Maßnahmenfläche orange hinterlegt, unmaßstäbliche Darstellung  

N
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Anforderungen an Qualität und Umfang 

Um einen Erfolg der Maßnahme zu gewährleisten sind verschiedene Anforderungen 

an die Maßnahmenumsetzung zu erfüllen. Generell handelt es sich um die Schaffung 

bzw. Förderung von vegetationsfreien bzw. vegetationsarmen, offenen Standorten 

durch Anlage von Rohbodenflächen in Verbindung mit groben Stein- und Holzschüt-

tungen zur Verbesserung der Habitatstruktur (Herstellung von Nahrungsquellen, Ta-

ges-, Winterverstecken und Sonnenplätzen). Durch das Ausbringen von Sandflächen 

in direkter Nähe zu den Aufschüttungen werden Eiablageplätze (Fortpflanzungsstätte) 

bereitgestellt. 

 Die Maßnahme muss die Beeinträchtigung im Verhältnis 1 : 1 ausgleichen 

(Größe und Qualität).  

 Je nach Qualität vergrößert oder verringert sich der Flächenbedarf. Die Größe 

des „worst case“ Lebensraumes (Herstellung) beträgt ca. 1.040 m² und 310 m² 

(Aufwertung). Durch die Herstellung zahlreicher Strukturelemente besitzt die 

CEF-Fläche (nach ihrer Entwicklungszeit) eine größere Qualität als die beste-

hende Fläche. Die Verlustfläche mit unterschiedlicher Habitateignung beträgt 

1.070 m². Somit ist ein vollständiger Ersatz des potenziellen Lebensraumes 

möglich. 

Herstellung sandiger Rohbodenflächen in Verbindung mit der Herstellung von Stein-
aufschüttungen oder Trockenmauern 

 Ausbringung eines nährstoffarmen Substrats (Flusssand) in unmittelbarer Um-

gebung um die Versteckmöglichkeiten (Mindestgröße von 1 – 2 m² und 70 cm 

Tiefe pro Sandfläche). Anzahl hier zwei. 

 Kombinierte Stein-Holzriegel mit einer Grundfläche von 20 m², einer Höhe von 

1 m ab Bodenprofil. 50 % des Haufens aus Gestein mit einer Körnung von 100 

mm (60 %) und 100 – 200 mm (40 %) und 50 % aus Totholz. Die Fläche ist 

vorab auf 50 – 100 cm Tiefe auszukoffern. Pro 600 m² ein kombinierter Stein-

Holzriegel. Anzahl hier drei.  

 Totholzhaufen mit einer Grundfläche von 4 m² bestehend aus mind. 10 cm star-

ken Ästen und Baumstammstücken oder Wurzelstubben. Anzahl hier drei. 

 Auf Nordseite der Stein-Holzriegel und Totholzhaufen sind niederwüchsige 

Sträuchergruppen (z. B. Rosen) als Rückzugsmöglichkeit zu pflanzen. Anzahl 

hier sechs. 

 Pflegerische Maßnahmen zur Sicherstellung des Offenlandcharakters durch 

einmalige Mahd (Schnitthöhe min. 15 cm) vor der Winterruhe und Entfernung 

von Schatten werfendem Gehölzaufwuchs an Südseite der Stein-Holzriegel. 
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Pflege der Wiesenflächen 

 Verzicht auf Düngung und Biozide. 

 Mahd mit Abräumen Mahdgut während der Aktivitätszeit (März – Oktober) nur 

mit dem Balkenmäher (Schnitthöhe 15 cm) und „von innen nach außen“ um den 

Tiere eine Fluchtmöglichkeit zu geben. 

 Belassen von Säumen (Korridore / Böschungen), die nicht bzw. nur im Winter 

gemäht werden (Versteckmöglichkeiten). 

 

 Alternativ Beweidung. 

 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit 

Die Strukturen sind kurzfristig entwickelbar (< 3 Jahr) und kurzfristig wirksam. Die 

Strukturen sind entsprechend mit einem Vorlauf bis Baubeginn im jeweiligen Bereich 

herzustellen. Die Entwicklungszeit von Zauneidechsenhabitaten aus Grünflächen be-

trägt in der Regel 2 Jahre.  

Aspekte der Prognosesicherheit 

Die Habitatansprüche der Zauneidechse sind gut bekannt, es liegen umfangreiche Er-

kenntnisse zu den maßnahmenspezifischen Artansprüchen vor. Die benötigten Struk-

turen sind kurzfristig entwickelbar (< 3 Jahr).  

Risikomanagement und Monitoring 

Kartierung, durch jährliche Begehungen gem. ALBRECHT ET AL 2013, im ersten, dritten 

und fünften Jahr nach Umsetzung der Umsiedlung. Die Monitoringberichte sind der 

UNB vorzulegen. 

Abbildung 8.6: Planungsskizze Stein-Holzriegel (ILN 2013) 
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Abbildung 8.7: Beispielbild Stein-Holzriegel (Büro Pustal) 
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8.3.2 Vögel 

Da das Plangebiet Habitatpotenziale für Hecken- und Gebüschbrüter aufweist, wer-

den Maßnahmen erforderlich. Aufgrund des kleinteiligen Verlustes von potenziellen 

Bruthabitaten (Gehölze) sind für diese keine CEF-Maßnahmen erforderlich. Durch die 

Festsetzungen zur Begrünung ist keine Verschlechterung gegeben. 

Ohne entsprechende Vermeidungsmaßnahmen können bei der Baufeldräumung (Ge-

hölzrodung) Individuen getötet oder verletzt werden. Auch durch die geplante Bebau-

ung ist ein erhöhtes Tötungsrisiko durch Vogelschlag möglich. Als Vergleichsgrundla-

ge für eine signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos wird gem. LAG VSW (2021) ei-

ne Bebauung von Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser herangezogen. Als signifi-

kante Erhöhung wird eine Verdopplung der Anzahl an Vogelschlägen gegenüber des 

typischen Vogelschlags bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser angesehen. 

Kommt zu einer Bebauung mit großflächigen Fensterfronten, insbesondere in räumli-

cher Nähe zu Gehölzen, muss eine signifikante Erhöhung gem. LAG VSW (2021) an-

genommen werden. Da in diesem Fall eine Bebauung mit großflächigen Fensterfron-

ten nicht auszuschließen ist, sind Vermeidungsmaßnahmen in Anregung an Sempach 

(vgl. Anlage) notwendig.  

Zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos (Tötungsverbot § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) von Brutvögeln sind somit zwei Vermeidungsmaßnahmen er-

forderlich. 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen (inklusive Verlust der Nahrungsfläche) 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population bewirken, 

führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird.  

Vermeidungsmaßnahme (Tötungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Brutvogelschutz: Die Rodung von Gehölzen ist lediglich im Zeitraum zwischen 1. Ok-

tober – 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums ist eine Fällung bzw. 

Abbruch nur zulässig ab Ende oder vor Beginn der Vogelbrutzeit. Dies ist durch Ein-

bezug von Fachpersonal nachzuweisen. 

Vogelschlag: Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten 

geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutz-

glas oder andere vergleichbare Maßnahmen) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der 

SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE SEMPACH (2012) wird verwiesen. 

Fazit: 

Durch die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit und Maßnahmen gegen Vogel-

schlag (Vermeidungsmaßnahmen) wird eine Tötung von Individuen vermieden. Das 

Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kann somit ausgeschlossen 

werden. 
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8.4 Betroffenheit der Artengruppen 

Tabelle 8.2: Betroffenheit der Artengruppen 

Streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäische Vogelarten mit Vorkommen in 
Baden-Württemberg (LUBW 2010) 

Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Farn- und Blü-

tenpflanzen 

Die streng geschützten Arten sind auf spezielle Lebensräume 

angewiesen, die im Plangebiet nicht gegeben sind 

 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Krebse, Weich-

tiere (Muscheln, 

Schnecken) und 

sonstige niede-

re Tiere  

Keine Lebensraumeignung (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Libellen Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Käfer Die streng geschützten Käferarten benötigen spezielle Lebens-

räume (Wälder, Totholz, Höhlen), die im Plangebiet nicht gege-

ben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Schmetterlinge Die relevanten Arten sind auf spezielle Lebensräume (Mager-

rasen, feuchte Wälder, etc.) angewiesen, die im Plangebiet 

nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Amphibien und  

Reptilien 

Amphibien: Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. 

Reptilien: Heterogene Ruderalbereiche mit verschiedensten 

Strukturen für Reptilien. Innerhalb des Geltungsbereichs befin-

den sich maximal 1.380 m² Zauneidechsenlebensraum. Es wird 

im Rahmen einer „worst case“ Betrachtung von einer vollstän-

digen Besiedelung ausgegangen. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG werden erforderlich: 

 Vermeidungsmaßnahme (Tötungs-, Schädigungsverbot): 
Als Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
wird eine fachgerechte Vergrämung der Tiere aus den Le-
bensräumen im Baufeld in die vorab hergestellten Ersatzle-
bensräume erforderlich (Vergrämungszeitraum April – An-
fang Mai oder Mitte August – Mitte September). Anschlie-
ßend wird eine Einwanderung in das Baufeld durch einen 
Reptilienschutzzaun verhindert. Die fachgerechte Umset-
zung der Vermeidungsmaßnahme ist unter Einbezug von 
Fachpersonal zu dokumentieren und nachzuweisen. Die 
Maßnahme wird erst im Rahmen einer Bebauung eines 
Zauneidechsenlebensraums notwendig. 

 CEF-Maßnahme (Schädigungsverbot): Als CEF-Maßnahme 
muss vor der Vergrämung ein Ersatzlebensraum innerhalb 
des Geltungsbereiches entsprechend Maßnamenkonzept 
hergestellt werden. Die Funktionsfähigkeit ist im Rahmen 
einer ökologischen Baubegleitung nachzuweisen. Die Um-
setzung der CEF-Maßnahme wird abhängig von einer ver-
tiefende Reptilienuntersuchung durchgeführt, durch die hier 
beschriebene „worst case“ Betrachtung ist eine Vollziehbar-
keit des Bebauungsplans gewährleistet. 

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnah-
men kann ein Eintreten von Verbotstatbeständen gem.  
§ 44 BNatchG ausgeschlossen werden. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Avifauna Das Plangebiet ist nur für ubiquitäre Vogelarten als Lebens-

raum geeignet. 

 Geringer Verlust an Nahrungsgebiet wird durch die  Umge-
bung und Grünflächengestaltung kompensiert 

 Keine erheblichen Beeinträchtigungen der potenziellen 
lokalen Population absehbar 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG werden erforderlich: 

 Vermeidungsmaßnahme (Tötungs- und Schädigungsver-
bot): Die Rodung von Gehölzen ist lediglich im Zeitraum 
zwischen 1. Oktober – 28./29. Februar zulässig. Außerhalb 
dieses Zeitraums ist eine Fällung nur zulässig ab Ende oder 
vor Beginn der Vogelbrutzeit. Dies ist durch von Fachper-
sonal nachzuweisen 

 Vermeidungsmaßnahme (Tötungs- und Schädigungsver-
bot): Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächi-
gen Fensterfronten geeignete Maßnahmen zu treffen. Auf 
die Arbeitshilfe der SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE 
SEMPACH (2012) wird verwiesen. 

 

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnah-

men kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der 

lokalen Population ausgeschlossen werden. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Säugetiere:  

Fledermäuse 

Keine Quartiersnutzung durch Fledermäuse gegeben. Durch 

die Umgebung und die geplante Grünflächen wird der Verlust 

an Jagdgebiet kompensiert. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Sonstige 

Säuger 

Keine Lebensraumeignung aufgrund fehlender Strukturelemen-

te. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

 

Hinweise zu besonders geschützten Arten 

Das Vorkommen besonders geschützter Arten im Plangebiet kann grundsätzlich nicht 

ausgeschlossen werden. Aufgrund der Habitatstrukturen und der weiteren geeigneten 

Habitate in der Umgebung sind keine relevanten Auswirkungen (erhebliche Gefähr-

dung der Bestände der lokalen Population) zu erwarten. Die Vermeidungsmaßnah-

men dienen auch diesen Arten. 
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9 Zusammenfassung – Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Anlass 

Die Gemeinde Hülben plant die Aufstellung des Bebauungsplan „Daimlerstraße Nord“ 

nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Damit sollen Flächen 

für verdichteten Wohnungsbau als auch für ortsansässiges Gewerbe als Gewerbe- 

und Wohnfläche (MI und GEe) bauplanungsrechtlich bereitgestellt werden. Die Bau-

maßnahme entspricht somit dem im Baugesetzbuch (BauGB) definierte Ziel Innen- 

vor Außenentwicklung umzusetzen (§1, Abs. 5 BauGB).  

Ergebnis 

Das Plangebiet ist für die meisten Artengruppen von artenschutzfachlicher geringwer-

tiger Bedeutung. Es sind nur kleinteilige Verluste von potenziellen Brutmöglichkeiten 

(Gehölze) gegeben. Der vorübergehende Verlust von Nahrungsflächen wird durch die 

Umgebung und die geplanten Grünflächen kompensiert und führt zu keiner keine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Für Reptilien ist das Plangebiet jedoch potenziell von hoher Bedeutung. Es sind groß-

flächig Bereiche (1.380 m²) mit lückiger bis dichter Vegetation und Strukturelementen 

(Erdhaufen, Totholz etc.) vorhanden. Es werden weitere Untersuchungen zum Vor-

kommen von Reptilien notwendig. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach 

§ 44 BNatSchG werden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für die Artengruppen 

Vögel und Reptilien erforderlich. Die Umsetzung der CEF-Maßnahme wird abhängig 

von einer vertiefende Reptilienuntersuchung durchgeführt, durch die hier beschriebe-

ne „worst case“ Betrachtung ist eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans gewährleis-

tet. 
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Vermeidungsmaßnahmen 

In den Textteil zu übernehmen:  

Brutvogelschutz: Die Rodung von Gehölzen ist lediglich im Zeitraum zwischen 1. Ok-

tober – 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums ist eine Fällung bzw. 

Abbruch nur zulässig ab Ende oder vor Beginn der Vogelbrutzeit. Dies ist durch Ein-

bezug von Fachpersonal nachzuweisen. 

Vogelschlag: Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten 

geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutz-

glas oder andere vergleichbare Maßnahmen z. B. Streifenvorhänge) zu treffen. Auf 

die Arbeitshilfe der SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE SEMPACH (2012) wird verwiesen. 

Reptilienschutz: Als Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem.  

§ 44 BNatSchG wird eine fachgerechte Vergrämung der Tiere (mittels Abdecken mit 

Folie oder Schlingenfang) aus den Lebensräumen im Baufeld in die vorab hergestell-

ten Ersatzlebensräume erforderlich (Vergrämungszeitraum April – Anfang Mai oder 

Mitte August – Mitte September). Anschließend wird eine Einwanderung in das Bau-

feld durch einen Reptilienschutzzaun verhindert. Die fachgerechte Umsetzung der 

Vermeidungsmaßnahme ist unter Einbezug von Fachpersonal zu dokumentieren und 

nachzuweisen. Die Maßnahme wird erst im Rahmen einer Bebauung eines Zau-

neidechsenlebensraums notwendig. 

 

Sonstige Vermeidungsmaßnahmen  

Umweltfreundliche Beleuchtung 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt und auf die Insektenfauna durch 

künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind gemäß § 21 Abs.  1 NatSchG zu ver-

meiden. Für die Straßen-, Hof- und Gebäudebeleuchtung sind daher umweltverträgli-

che Leuchtmittel zu verwenden. Empfohlen werden z.  B. LED-Leuchten sowie nach 

unten abstrahlende Beleuchtungskörper. Auf die „Hinweise zur Messung und Beurtei-

lung von Lichtimmissionen“ des Länderausschusses für Immissionsschutz (2015) und 

aktuelle Hinweise des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicher-

heit (BMU) sowie des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wird hingewiesen. 

CEF-Maßnahme 

Reptilienlebensraum: Als CEF-Maßnahme muss vor der Vergrämung ein Ersatzle-

bensraum innerhalb des Geltungsbereiches entsprechend Maßnamenkonzept herge-

stellt werden. Die Funktionsfähigkeit ist im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung 

nachzuweisen. Der Maßnahmenumfang kann sich im Rahmen einer SaP reduzieren. 

Die Maßnahme wird erst im Rahmen einer Bebauung eines Zauneidechsenlebens-

raums notwendig. 
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In die Hinweise des Textteils zu übernehmen: 

 

Hinweise 

Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen des Artenschutzes 

gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Danach ist es 

verboten alle europäisch geschützten Arten (z. B. alle heimischen Vogelarten und alle 

Fledermausarten) zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. 

Weiterhin wird allgemein empfohlen, Nistkästen und Quartiere für Brutvögel und Fle-

dermäuse in die Fassade von Neubauten zu integrieren.  

Falleneffekte 

Anlagebedingt können Tiere durch technische Anlagen, Barrieren oder Schächte ge-

schädigt oder getötet werden. Um Verletzungen oder Tötungen von Individuen zu 

verhindern, sind anlagebedingte Falleneffekte zu vermeiden bzw. ausreichend zu si-

chern. Zum besonderen Schutz von Kleintieren sind Keller-, Licht- u. a. Schächte mit 

feinmaschigem, rotfreien (Draht-)Geflecht gegen Hineinfallen zu sichern (Maschen-

weite < 0,5 cm). 
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10 Weiterer Untersuchungsbedarf 

Aufgrund der Relevanzprüfung werden weitergehende Untersuchungen zur Ermittlung 

einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe Reptilien notwendig. Diese 

vertiefende Reptilienuntersuchung wird unabhängig vom Bebauungsplanverfahren 

notwendig, durch die hier beschriebene „worst case“ Betrachtung ist eine Vollziehbar-

keit des Bebauungsplans gewährleistet. Die Erfassung erfolgt in Anlehnung an die 

gängigen Methodenstandards. Eine Zusammenstellung der Methodik enthält Tabelle 

10.1.  

Tabelle 10.1: Übersicht erforderliche Kartierungen  

Zeitraum Artengruppe Anmerkungen 

Vorzugswei-

se April bis 

Juni / Juli  

(Zusatz  

August) 

Reptilien  

 

(entsprechend Alb-

recht et al. 2014: 

Methodenblatt R1) 

Individuenkartierung 

 Vier Begehungen bei geeigneter Witterung  

 Erfassung von Geschlecht und Alter der Tiere 

 Eintragung der Funde in Tageskarten (10 m Akti-

onsradius)  

 mind. 7 Tagen zwischen den einzelnen Erfas-

sungsterminen 

Reproduktionsnachweis 

 Eine Begehung im August bei Nachweis von 

Adulttieren 

 

 

 

Datum: 11.07.2023 / ergänzt am 19.07.2023 
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12 Anlage 

Im Folgenden ist die Anleitung zur fachgerechten Umsetzung der notwendigen Arten-

schutzmaßnahme beigefügt.  

ANLAGE : Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpra-

xis. Vogelkollisionen an Glas vermeiden 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 

 

 

 

 

 


